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Datenschutzordnung
Im Verein zur Förderung der Basbergschule e.V. (im Folgenden Der Verein genannt) werden
sowohl elektronisch als auch manuell  personenbezogene Daten erhoben,  verarbeitet  und
genutzt.  Der  Verein  unterliegt  damit  den  Regelungen  der  europäischen  Datenschutz-
grundverordnung  (DSGVO).  Zur  Klarstellung,  wie  diese  Regelungen  umgesetzt  werden,
wurde durch den Vorstand nachfolgende Datenschutzordnung beschlossen.

§ 1 Präambel
Jede natürliche Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen
Daten. Dem gegenüber steht die Verpflichtung des Vereins, bestimmte personenbezogene
Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Diese Datenschutzordnung regelt die für
den  Verein  zu  beachtenden  datenschutzrechtlichen  Anforderungen.  Wesentlicher
ergänzender  Bestandteil  ist  die  gesonderte  Datenschutzinformation,  die  die  rechtlich
erforderliche  Auskunft  nach  § 7  Transparenz  der  Datenerhebung  an  die  Betroffenen
beinhaltet.
Diese Dokumentation nutzt die nachfolgenden Begriffe im beschriebenen Sinne:
 Personenbezo  gene Daten: Alle Daten, die zur Identifizierung einer natürlichen Person

dienen.  Gemäß rechtlicher  Grundlage  sind  personenbezogene  Daten  darüber  hinaus
sämtliche Informationen, die etwas über die persönliche oder tatsächliche Situation einer
Person aussagen, wobei diese Informationen nicht vom Verein verarbeitet werden.

 Erheben:   Datenbeschaffung durch Befragung oder Ausfüllen von Formularen.
 Verarbeiten:   Speichern von Daten sowie Verändern, Übermitteln oder Löschen.
 Nutzen:   Verwendung von personenbezogenen Daten für die Verwaltung und Betreuung

von Vereinsmitgliedern.
In dieser  Datenschutzordnung wird der  Begriff  „Datennutzung“  als  Sammelbegriff  für  das
Erheben, Verarbeiten und Nutzen von personenbezogener Daten verwendet.
 Elektronische Verarbeitun  g: Datennutzung unter Einsatz von Computern.
 Manuelle Verarbeitun  g: Datennutzung ohne Einsatz von Computern, beispielsweise als

handschriftlich ausgefülltes Formular.
 Verantwortliche Stelle:   Jede Institution oder  Person,  die personenbezogene Daten für

sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt, in diesem Fall also der Verein.
 Betroffener:   Natürliche Person, deren Daten genutzt werden.

§ 2 Klassifizierung der Betroffenen
Der Verein nutzt personenbezogene Daten von zwei Gruppen von Betroffenen:
 Mit  glieder: In  diese  Gruppe  fallen  alle  Personen,  die  Mitglied  des  Vereins  sind,  also

freiwillig mittels Beitrittserklärung um Aufnahme gebeten und eine Bestätigung seitens
des Vereins erhalten haben bzw. der Verein durch konkludentes Handeln, beispielsweise
Einzug des Mitgliedsbeitrags, die Mitgliedschaft bestätigt hat.

 Förderer  :  Diese  Gruppe  beinhaltet  Personen  oder  Institutionen,  die  dem  Verein
Zuwendungen (Spenden, Zuschüsse) gewährt haben. Förderer können auch Mitglieder
sein, im Regelfall sind Förderer dies aber nicht.

Personenbezogene  Daten  von  Betroffenen,  die  nicht  in  diesen  beiden  Gruppen genannt
sind, werden vom Verein nicht genutzt.

§ 3 Zweckbindung der Datennutzung
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Eine Datennutzung darf gemäß Art. 5 DSGVO nur für festgelegte, eindeutige und legitime
Zwecke und nicht darüber hinaus erfolgen, was dem Betroffenen bereits bei Datenerhebung
mitzuteilen ist.
Sofern  der  Betroffene  Mitglied  des  Vereins  ist,  ergibt  sich  die  Zweckbindung  der
Datennutzung aus der Satzung und wird dem Mitglied bei Eintritt zusätzlich kommuniziert.
Gemäß  § 2  Zweck  des  Vereins  der  Satzung  ist  Aufgabe  des  Vereins  die  ideelle  und
materielle  Förderung  der  von  der  Basbergschule  –  Hameln  betriebenen
Erziehungsaufgaben.  Dies  soll  beispielsweise  durch  die  Aufnahme  von  Mitgliedern  zur
Generierung von Mitgliedsbeiträgen erfolgen.
Der Verein darf die erhobenen personenbezogenen Daten von Mitgliedern somit ausschließ-
lich  für  die  Verfolgung  eigener  Vereinsziele  verwenden,  insbesondere  die
Mitgliederverwaltung  und  die  Erhebung  der  Mitgliedsbeiträge.  Eine  andere  Nutzung  ist
ausgeschlossen.

§ 4 Umfang der erhobenen Daten
Gemäß Art. 5 DSGVO muss der Umfang der erhobenen Daten dem Zweck angemessen und
auf das notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“).
Der  Verein nutzt  personenbezogene Daten,  die sich in  drei  Kategorien zusammenfassen
lassen.
Folgende Daten sind erforderliche Daten zur Verfolgung der Vereinsziele und zur Betreuung
und  Verwaltung  der  Mitglieder.  Ebenso  stellen  sie  aufgrund  steuerlicher  Vorschriften
notwendige Daten dar, wenn der Betroffene nicht als Mitglied, sondern als Förderer auftritt:
 Vorname, Name
 Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort
Diese Daten fasst der Verein in der Kategorie 1a – Personendaten – zusammen.
Daneben sind die folgenden Daten von Mitglieder  erforderlich,  wenn der Mitgliedsbeitrag
eingezogen werden soll:
 Jahresbeitrag
 IBAN, BIC, ggf. abweichender Kontoinhaber
Diese Daten fasst der Verein in der Kategorie 1b – Bankverbindungsdaten – zusammen.
Sonstige Daten, die von den Mitgliedern erhoben werden, sind freiwillig angegeben worden.
Nach der Regelung Art. 7 DSGVO wird hierauf bei Erhebung der Daten in verständlicher Art
und Weise hingewiesen. Zudem erhält der Betroffene gemäß § 7 Transparenz der Daten-
erhebung  die  Datenschutzinformation  mit  der  Belehrung  über  die  jederzeitige  Widerrufs-
möglichkeit dieser freiwilligen Einwilligung zu Datenerhebung. Diese freiwilligen Daten, die
der Verein in der Kategorie 2 – Weitere Daten – zusammenfasst, sind:
 Telefonnummer, E-Mail-Adresse
 Name und Klasse des Kindes des Mitglieds
Nach bestem Wissen ist durch den Verein bei Datenerhebung im Falle der Angaben zum
Kind  darauf  zu  achten,  dass  gemäß  Art. 8  DSGVO  die  Daten  nur  durch  eine
erziehungsberechtigte Person abgegeben werden.
Die Daten der Kategorie 2 erhebt der Verein ausschließlich, um die Mitglieder bei Bedarf
auch auf anderen Wegen als per Post kontaktieren zu können. Die Angabe zu Name und
Klasse des Kindes dient zum einen zur möglichen Verteilung von Informationen über die
Schule, zum anderen zur Erinnerung der Mitglieder mit Kindern in der 4. Klasse, dass mit
Beendigung der 4 Klasse keine automatische Kündigung der Mitgliedschaft erfolgt.
Zusätzlich ergänzt der Verein die erhobenen personenbezogenen Daten um das Beitritts-
datum  und  eine  Mitgliedsnummer,  die  gleichzeitig  bei  Bedarf  gemäß  § 5  Fälligkeit  der
Beitragsordnung  auch  die  Mandatsreferenz  für  das  Lastschriftverfahren  darstellt.  Diese
Daten gehören ebenfalls zur Kategorie 1a.
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Da der  Verein  keine  Daten  besonderer  Kategorien  benötigt,  dürfen  solche  Daten  weder
erhoben noch verarbeitet werden, Art. 9 f. DSGVO finden somit keine Anwendung. Zudem
sind die Betroffenen dem Verein persönlich bekannt, somit entfallen Daten zur Identifizierung
nach Art. 11 DSGVO.

§ 5 Rechtmäßigkeit der Datennutzung
Eine Datennutzung von personenbezogenen Daten ist nur zulässig, sofern es eine Vorschrift
erlaubt. Die grundsätzliche Zulässigkeit einer Datennutzung ergibt sich für den Verein aus
Art. 6  DSGVO,  wonach  die  Verarbeitung  rechtmäßig  ist,  wenn  mindestens  eine  der
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist, was bei allen erhobenen Daten gemäß § 4 Umfang
der erhobenen Daten der Fall ist:
 Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung gegeben (a);
 Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich (b);
 Die Verarbeitung ist  zur  Erfüllung einer  rechtlichen Verpflichtung erforderlich,  der  der

Verantwortliche unterliegt (c);
 die  Verarbeitung  ist  zur  Wahrung  der  berechtigten  Interessen  des  Verantwortlichen

erforderlich,  sofern  nicht  die  Interessen  oder  Grundrechte  und  Grundfreiheiten  der
betroffenen Person überwiegen (f).

Für die Rechtmäßigkeit der Nutzung von Daten der Kategorie 1a verweist der Verein im Falle
eines Mitglieds auf  die Bedingung b,  im Falle  eines Förderers auf  die Bedingung c.  Die
Daten der Kategorie 1b werden aufgrund Bedingung a genutzt, da das Mitglied in diesem
Fall  dem  Verein  freiwillig  ein  Lastschriftmandat  erteilt  hat  und  damit  konkludent  die
Einwilligung zur Verarbeitung gegeben hat.
Für die Rechtmäßigkeit der Nutzung von Daten der Kategorie 2 beruft sich der Verein auf die
Bedingung  f.  In  diesem  Fall  werden  aus  Sicht  des  Vereins  keine  Interessen  oder
Grundrechte der Mitglieder (insbesondere auch nicht die der Kinder) negativ beeinflusst, so
dass das Interesse des Vereins auf  eine schnelle  bzw.  kostengünstige Kontaktaufnahme
oder Postverteilung als wichtiger anzusehen ist. Zudem beruft sich der Verein bei diesen
Daten ebenfalls auf die Bedingung zu a, da das Mitglied diese Daten freiwillig mitgeteilt hat.

§ 6 Art der Datennutzung
Die DSGVO erlaubt die Verarbeitung personenbezogener Daten nur, wenn diese auf recht-
mäßige  Weise  gemäß  § 5  Rechtmäßigkeit  der  Datennutzung  erworben  wurden  und  die
Verarbeitung in einer für den Betroffenen nachvollziehbaren Art erfolgt. Für den Verein gilt,
dass alle personenbezogenen Daten der Mitglieder dem Verein durch das Mitglied persönlich
papierhaft  mit  der  Beitrittserklärung  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Personenbezogene
Daten von Förderern können bei Bedarf auch mündlich erhoben werden.
Die  Daten der  Kategorie  1a und 1b von Mitgliedern  erfasst  der  Verein  elektronisch und
verarbeitet diese regelmäßig und automatisiert, nähere Informationen sind dem Verzeichnis
von Verarbeitungstätigkeiten (Anlage 1 zu dieser Datenschutzordnung) zu entnehmen. Die
Verarbeitung  besteht  insbesondere  in  der  Erstellung  von  Mitgliedslisten,  der  Einladungs-
erstellung für die Mitgliederversammlung mittels Serienbrieffunktion sowie die Vorbereitung
des  Beitragseinzugs.  Die  Daten  der  Kategorie  1a  und  1b  von  Fördern  bzw.  Daten  der
Kategorie 2 werden ausschließlich papierhaft vorgehalten und bei Bedarf manuell genutzt.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DSGVO findet nicht statt.
Die  Datennutzung  darf  ausschließlich  durch  den  gemäß  § 8  Der  Vorstand  der  Satzung
gewählten erweiterten Vorstand erfolgen, dabei ist § 9 Wahrung des Datengeheimnisses zu
beachten.  Der  erweiterte Vorstand hat  zu gewährleisten,  dass eine Einsichtnahme durch
weitere Personen mit  Ausnahme aufgrund der in § 10 Herausgabe von Daten genannten
Gründe nicht erfolgt. Nach der Geschäftsordnung, die sich der erweiterte Vorstand gegeben
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hat,  besteht  untereinander  eine  feste  Aufgabenzuordnung.  Demnach  obliegt  die
Datennutzung üblicherweise einzig dem dort bestimmten Vorstandsmitglied, in diesem Fall
dem Kassenwart. Die jeweils anderen Vorstandsmitglieder haben das Recht, sich jederzeit
von  der  Ordnungsmäßigkeit  der  Datennutzung  gemäß  dieser  Datenschutzordnung  zu
überzeugen.
Der Verein muss bei der Datennutzung nach Art. 5 DSGVO sicherstellen, dass die personen-
bezogenen Daten sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sind. Es sind angemessene
Maßnahmen zu treffen, damit die personenbezogenen Daten, die im Hinblick auf den Zweck
der Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt  werden. Zudem gilt,
dass die Daten in einer Form zu speichern sind, die die Identifizierung des Betroffenen nur
so  lange  ermöglicht,  wie  es  für  die  Zwecke  erforderlich  ist.  Für  die  Umsetzung  dieser
Regelungen  wird  insbesondere  auf  § 13  Recht  auf  Löschung  und  § 14  Recht  auf
Berichtigung verwiesen.
Ferner  muss  der  Verein  durch  geeignete  technische  und  organisatorische  Maßnahmen
sicherstellen,  dass die personenbezogenen Daten in  einer Weise verarbeitet  werden,  die
eine angemessene Sicherheit gewährleistet, einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder
unrechtmäßiger  Verarbeitung  und  vor  unbeabsichtigtem Verlust.  Die  entsprechende  Um-
setzung ergibt sich aus § 18 Technische Organisation des Datenschutzes.

§ 7 Transparenz der Datenerhebung
Der Verein erhebt keine Daten bei Dritten. Sämtliche personenbezogenen Daten, die vom
Verein genutzt werden, werden durch den Betroffenen selbst zur Verfügung gestellt. Insofern
besteht für den Betroffenen von Beginn an größtmögliche Transparenz über die dem Verein
bekannten Daten.
Nach  Art. 12  DSGVO  belehrt  der  Verein  den  Betroffenen  bei  der  Erhebung  personen-
bezogener Daten über die Zulässigkeit gemäß § 5 Rechtmäßigkeit der Datennutzung dieser
Datenschutzordnung. Dies geschieht durch entsprechenden schriftlichen Hinweis auf dem
zur Datenerhebung genutzten Beitrittsformular. In diesem Hinweis wird auf die ausführlichen
Erläuterungen der gesonderten Datenschutzinformation verwiesen, die jederzeit im Bereich
des  Vereins  auf  der  Homepage der  Schule  (www.basbergschule-hameln.de)  eingesehen
werden  kann.  Zusätzlich  wird  jedem neuen  Mitglied  mit  Vereinsbeitritt  ein  Bestätigungs-
schreiben zugeschickt,  welches ebenso diese Datenschutzinformation enthält.  Die Daten-
schutzinformation belehrt den Betroffenen zudem zu sämtlichen Rechten gemäß §§ 12 ff.
Eine Belehrung von Bestandsmitgliedern zum Zeitpunkt des in Kraft treten der DSGVO ist
nicht erforderlich, die auf der Internetseite veröffentlichte Datenschutzinformation steht aber
allen  Besuchern  offen.  Daneben  ist  ab  Gültigkeit  der  DSGVO  ein  (zeitlich  begrenzter)
Aushang im Schaukasten des Vereins in der Schule erfolgt.

§ 8 Verantwortung für die Datenverarbeitung
Aufgrund der grundsätzlichen Regelung nach § 38 Bundesdatenschutzgesetz (neu), wonach
in  der  Regel  mindestens  zehn  Personen  ständig  mit  der  automatisierten  Verarbeitung
personenbezogener Daten beschäftigt sein müssten, oder Verarbeitungen erfolgen, die eine
Datenschutzfolgeabschätzung  nach  Art. 35  DSGVO  bedingen,  oder  personenbezogene
Daten  geschäftsmäßig  zum  Zweck  der  Übermittlung  oder  für  Markt-  oder
Meinungsforschung,  genutzt  werden  müssten und  der  verpflichtenden  Bestellungsgründe
nach Art. 37  DSGVO,  wenn Verarbeitungsvorgänge bestehen,  welche aufgrund ihrer  Art,
ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und systematische
Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder besonderer Kategorien
von  Daten  gemäß  Art. 9 f.  DSGVO  verarbeitet  werden,  besteht  keine  gesetzliche
Verpflichtung für den Verein, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Für die Einhaltung
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der Regelungen des Datenschutzes innerhalb des Vereins ist daher der gesamte gewählte
erweiterte  Vorstand  nach  § 8  Der  Vorstand  der  Satzung  verantwortlich,  wobei  als
Ansprechpartner  die  Mitglieder  des  geschäftsführenden  Vorstandes  nach  § 26  BGB
(1. Vorsitzender und Kassenwart) fungieren.
Die  Verantwortung  erstreckt  sich  nach  Art. 24  DSGVO  insbesondere  auf  die  mit  dieser
Datenschutzordnung  erfolgte  Festlegung  von  Regelungen  zum  Umgang  mit
personenbezogenen Daten. Dabei sind unter Berücksichtigung der Art,  des Umfangs und
dem Zwecke der Verarbeitung und je nach unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen zu treffen. Die Regelungen und Maßnahmen sind regelmäßig
zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Für die Ausgestaltung dieser Regelungen wird
unterstellt, dass bei einem Missbrauch nur geringe Risiken für die Rechte und Freiheiten der
Betroffenen bestehen, da vom Verein keine besonderen Datenkategorien verarbeitet werden.
Nach  Art. 37  DSGVO  liegt  auch  die  Verantwortung  der  möglicherweise  erforderlichen
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde bei den genannten Ansprechpartnern.
Vom Verein ist gemäß § 30 DSGVO ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Anlage 1
zu dieser Datenschutzordnung) mit den dort genannten Mindestinhalten zu erstellen und bei
Bedarf zu aktualisieren, da die Datennutzung nicht nur gelegentlich, sondern regelmäßig,
fortlaufend in bestimmten Abständen und wiederholend stattfindet.

§ 9 Wahrung des Datengeheimnisses
Nach Art. 29 DSGVO ist durch den Verein sicherzustellen, dass alle Personen, die Zugriff auf
die personenbezogenen Daten haben,  nach den Regelungen dieser Datenschutzordnung
handeln und zum Schutz der Betroffenen das Datengeheimnis wahren. Deshalb sind alle
Mitglieder  des  erweiterten  Vorstandes  diesbezüglich  schriftlich  mittels  einer  Verpflichtung
zum Datengeheimnis (Anlage 2 zu dieser Datenschutzordnung) zu belehren.

§ 10 Herausgabe von Daten
Die Herausgabe von durch den Verein erhobenen personenbezogenen Daten beschränkt
sich grundsätzlich auf die Daten einzelner Betroffener an den Betroffenen selbst gemäß § 12
Recht auf Auskunft.
Mitglieder  des  Vereins  haben,  mit  Ausnahme  der  gewählten  Mitglieder  des  erweiterten
Vorstandes nach § 8 Der Vorstand der Satzung, keinen Zugriff auf die vom Verein erhobenen
personenbezogenen Daten anderer Mitglieder. Soweit dies im Einzelfall für die Organisation
von Projekten oder Aktionen erforderlich ist, können Kontaktdaten in notwendigem Umfang
an  einzelne  Mitglieder  herausgegeben  werden,  soweit  die  jeweils  Betroffenen  dem  vor
Datenweitergabe zustimmen.
Einzige Ausnahme hiervon ist, wenn ein Mitglied gemäß § 7 Die Mitgliederversammlung der
Satzung eine außerordentliche Versammlung anstrebt. In diesem Fall besteht für den Verein
eine  Verpflichtung,  diesem  Mitglied  auf  schriftliche  Anforderung  hin  eine  Mitgliederliste
auszuhändigen.  Diese  Mitgliederliste  darf  ausschließlich  die  Daten  gemäß  Kategorie  1a
enthalten. Zudem ist  das Mitglied vor Datenweitergabe schriftlich zu verpflichten, die Mit-
gliederliste nur für diesen Zweck zu verwenden und nach Gebrauch zu vernichten.
An sonstige Dritte erfolgt generell keine Herausgabe von personenbezogenen Daten, weder
unentgeltlich noch gegen Bezahlung. Einzige Ausnahme hiervon, ist wenn eine rechtliche
Verpflichtung zur Datenweitergabe an Behörden (beispielsweise Vereinsregister, Finanzamt)
besteht,  wobei  einzig  Daten  der  Kategorie  1a  weitergegeben  werden  dürfen.  Die
Herausgabe an Drittländer oder internationale Instituten ist ohne Ausnahme ausgeschlossen.

§ 11 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
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Für  die  Umsetzung  des  Satzungszweckes  ist  der  Verein  auf  Spendeneinnahmen
angewiesen. Die erhobenen Daten der Mitglieder können deshalb für Spendenaufrufe und
Werbung zur Erreichung der eigenen Ziele des Vereins genutzt werden. Die Nutzung von
personenbezogenen Daten für  die Werbung Dritter,  ist  jedoch nicht  vorgesehen und darf
einzig nach ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen erfolgen.
Der Verein darf die erhobenen Daten grundsätzlich in keinem Medium veröffentlichen. Sollen
im Rahmen der Außendarstellung einzelne Daten kommuniziert werden, die Kommunikation
ist  in  diesen  Fällen  immer  auf  einzelne  Namen von  Mitgliedern  beispielsweise  in  einem
Zeitungsartikel  zu  beschränken,  ist  vorher  eine  schriftliche  Einwilligung  des  Betroffenen
einzuholen, gleiches gilt für bildliche Darstellungen. Die Einwilligung gilt für ein Vorhaben und
ist bei erneuter Kommunikation neu einzuholen.

§ 12 Recht auf Auskunft
Nach Art. 15 DSGVO hat jeder Betroffene das Recht, vom Verein eine Bestätigung darüber
zu verlangen, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so hat der
Betroffene ein Recht auf  Auskunft  aller  zu seiner Person erhobenen personenbezogenen
Daten sowie ergänzende Informationen zur Datenverarbeitung, die den Informationspflichten
nach Art. 13 DSGVO entsprechen. Über dieses Recht ist der Betroffene bereits bei Erhebung
der Daten zu informieren, was gemäß § 7 Transparenz der Datenerhebung mit der Daten-
schutzinformation geschieht.
Der  Betroffene  muss  sein  Recht  gegenüber  dem  Verein  schriftlich  wahrnehmen.  Die
unentgeltliche Auskunft ist durch einen Ansprechpartner gemäß § 8 Verantwortung für die
Datenverarbeitung unverzüglich ebenfalls schriftlich zu erteilen.
Bei  der  Auskunft  sind  sämtliche  erhobenen  personenbezogenen  Daten  des  Betroffenen
einschließlich der vom Verein ergänzten Daten gemäß § 4 Umfang der erhobenen Daten
mitzuteilen  und  ergänzend  die  Datenschutzinformation  beizufügen.  Die  Auskunft  darf
ausschließlich dem Betroffenen selbst gegeben werden.

§ 13 Recht auf Löschung
Nach  Art.  17 DSGVO  hat  jeder  Betroffene  das  Recht,  vom  Verein  die  unverzügliche
Löschung aller oder Teile der über ihn erhobenen personenbezogene Daten zu verlangen.
Über dieses Recht ist der Betroffene bereits bei Erhebung der Daten zu informieren, was
gemäß § 7 Transparenz der Datenerhebung mit der Datenschutzinformation geschieht.
Der Betroffene muss sein Recht gegenüber dem Verein schriftlich wahrnehmen.
Dem Recht auf Löschung steht der Zweck der Erhebung entgegen. Somit sind die Folgen
einer Aufforderung zur Löschung:
 Kate  gorie 1a: Gemäß § 5 Rechtmäßigkeit  der Datennutzung sind diese Daten für  die

Erfüllung des Vertragsverhältnisses erforderlich. Verlangt der Betroffene die Löschung
behandelt der Verein dies als Austrittserklärung nach § 3 Mitgliedschaft der Satzung zum
nächstmöglich  Termin.  Mit  Austritt  werden  sämtliche  elektronisch  verarbeiteten Daten
gelöscht.  Die  papierhaft  vorhandenen  Daten  sind  gemäß  nachstehenden
Aufbewahrungsfristen zu archivieren und erst nach Ablauf zu vernichten.

 Kate  gorie 1b: Diese elektronisch verarbeiteten Daten sind unverzüglich zu löschen und
auf dem papierhaft vorliegenden Beitrittsformular unkenntlich zu machen. Die Löschung
dieser Daten entspricht dem Widerruf der Einwilligung und so dem Entzug des SEPA-
Mandats. Das Mitglied ist in diesem Fall nach § 4 Zahlungsweise, § 5 Fälligkeit und § 9
Bankverbindung der Beitragsordnung für die fristgerechte Zahlung des Beitrags selbst
verantwortlich, in dem Bestätigungsschreiben ist darauf hinzuweisen. Nicht unkenntlich
zu machen sind diese Daten auf den papierhaft vorliegenden Einzugsübersichten bei den
Kontounterlagen der Vergangenheit, hier gelten nachstehende Aufbewahrungsfristen.
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 Kate  gorie 2: Diese Löschung entspricht dem Widerruf der Einwilligung gemäß § 5 Recht-
mäßigkeit der Datennutzung, der Verein verzichtet in diesem Fall auf den Einwand des
berechtigten  Interesses.  Die  Daten  werden  gemäß  § 6  Art  der  Datennutzung  nicht
elektronisch  verarbeitet,  entsprechend  entfällt  diese  Löschung.  Stattdessen  sind  die
ausschließlich papierhaft vorliegenden Daten unkenntlich zu machen.

Verlangt  der Betroffene die Löschung, ohne es nach Kategorie zu spezifizieren,  wird der
Verein  dies  als  Löschung  aller  Daten  ansehen.  Der  Betroffene  erhält  unverzüglich  eine
schriftliche Bestätigung der vorgenommenen Löschungen und der vorgenannten Folgen.
Falls im Rahmen der Vertretung personenbezogene Daten bei mehr als einem Vorstands-
mitglied elektronisch verarbeitet wurden, stellt der Verein nach Art. 19 DSGVO sicher, dass
alle  Vorstandsmitglieder  informiert  sind  und  die  personenbezogenen  Daten  vollständig
gelöscht  werden.  Ergänzend  ist  § 18  Technische  Organisation  des  Datenschutzes  zu
beachten.
Soweit gelöschte personenbezogene Daten zu einem früheren Zeitpunkt nach § 11 Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit  veröffentlicht wurden, wird der Verein unter Berücksichtigung der
verfügbaren  Möglichkeiten  angemessene  Maßnahmen  treffen,  auch  diese  personen-
bezogenen Daten zu löschen.
Unabhängig von der Ausübung des Rechts auf Löschung durch den Betroffenen gilt, dass
nach Art. 17 DSGVO die erhobenen personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen,
wenn der Zweck der Datenerhebung entfallen ist, sofern nicht besondere Aufbewahrungs-
fristen  aus  vorrangig  zu  beachtenden  Rechtsgrundlagen  gelten  („Speicherbegrenzung“).
Dies betrifft in nicht abschließender Aufzählung vor allem Buchungsbelege, Geschäftsbriefe
und  Spendenbescheinigungen.  Der  Verein  löscht  elektronisch  verarbeitete
personenbezogene Daten unverzüglich mit Beendigung der Mitgliedschaft. Die Einhaltung
der Aufbewahrungsfristen wird durch Archivierung in Papierform beachtet, diese Unterlagen
sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen zu vernichten. Für alle diese Unterlagen hält der
Verein  eine  einheitliche  Aufbewahrungsfrist  von  10  Jahren  ein,  bei  Unterlagen  zur
Mitgliedschaft  beginnend  mit  dem  Zeitpunkt  der  Beendigung  der  Mitgliedschaft,  bei
Unterlagen zur Kontoführung beginnend mit dem Jahresende des jeweiligen Vorgangs.
Beim  Wechsel  von  Vorstandsmitgliedern  stellt  der  Verein  sicher,  dass  sofern  das  aus-
geschiedene Vorstandsmitglied mit der Verarbeitung personenbezogener Daten betraut war,
sämtliche bei diesem Vorstandsmitglied vorhandenen Daten vollständig gelöscht werden und
keine  Kopien  verbleiben.  Im Übrigen  gilt  § 9  Wahrung  des  Datengeheimnisses  über  die
Tätigkeit als Vorstandmitglied hinaus.

§ 14 Recht auf Berichtigung
Nach Art. 16  DSGVO hat  jeder  Betroffene das Recht,  vom Verein  eine Berichtigung der
personenbezogenen  Daten  zu  verlangen,  sofern  diese  unrichtig  oder  unvollständig  sind.
Über dieses Recht ist der Betroffene bereits bei Erhebung der Daten zu informieren, was
gemäß § 7 Transparenz der Datenerhebung mit der Datenschutzinformation geschieht.
Der  Betroffene  muss  sein  Recht  gegenüber  dem  Verein  schriftlich  wahrnehmen.  Die
Berichtigung erfolgt unverzüglich, eine Bestätigung seitens des Vereins erfolgt nicht. Falls im
Rahmen der  Vertretung personenbezogene  Daten  bei  mehr  als  einem Vorstandsmitglied
elektronisch  verarbeitet  wurden,  stellt  der  Verein  nach  Art. 19  DSGVO sicher,  dass  alle
Vorstandsmitglieder informiert sind und die personenbezogenen Daten vollständig berichtigt
werden. Ergänzend ist § 18 Technische Organisation des Datenschutzes zu beachten.
Davon unberührt besteht im Falle von Mitgliedern gemäß § 3 Mitgliedschaft der Satzung und
§ Zahlungsweise  der  Beitragsordnung  die  Verpflichtung,  dem  Verein  Änderungen  bei
personenbezogenen Daten der Kategorie 1a und 1b mitzuteilen.
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§ 15 Recht auf Einschränkung
Nach Art. 18 DSGVO hat jeder Betroffene das Recht,  vom Verein die Einschränkung der
Verarbeitung  der  eigenen  personenbezogenen  Daten  zu  verlangen,  sofern  die
Rechtmäßigkeit  der  Datennutzung  bestritten  wird  oder  die  Richtigkeit  der
personenbezogenen  Daten  fraglich  ist.  Über  dieses  Recht  ist  der  Betroffene  bereits  bei
Erhebung der Daten zu informieren, was gemäß § 7 Transparenz der Datenerhebung mit der
Datenschutzinformation geschieht.
Der Betroffene muss sein Recht gegenüber dem Verein schriftlich wahrnehmen. Durch den
Verein ist unverzüglich eine Klärung herbeizuführen, um analog § 13 Recht auf Löschung
oder § 14 Recht auf Berichtigung verfahren zu können. Bis zum Abschluss der Klärung darf
der Verein die erhobenen personenbezogenen Daten nicht nutzen.

§ 16 Recht auf Widerspruch
Nach Art. 21  DSGVO hat  jeder  Betroffene das Recht,  Widerspruch zur  Verarbeitung der
eigenen personenbezogenen Daten gegenüber dem Verein einzulegen. Über dieses Recht
ist  der  Betroffene  bereits  bei  Erhebung  der  Daten  zu  informieren,  was  gemäß  § 7
Transparenz der Datenerhebung mit der Datenschutzinformation geschieht.
Der Betroffene muss sein Recht gegenüber dem Verein schriftlich wahrnehmen. Der Verein
handelt analog § 13 Recht auf Löschung.

§ 17 Recht auf Übertragung
Nach  Art. 22  DSGVO  hat  jeder  Betroffene  das  Recht,  vom  Verein  zu  verlangen,  die
erhobenen personenbezogene Daten des Betroffenen dem Betroffenen selbst oder einem
Dritten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Datenformat elektronisch
zu übermitteln.  Über  dieses Recht  ist  der Betroffene bereits bei  Erhebung der Daten zu
informieren,  was  gemäß  § 7  Transparenz  der  Datenerhebung  mit  der
Datenschutzinformation geschieht.
Der Betroffene muss sein Recht gegenüber dem Verein schriftlich wahrnehmen und dem
Verein auf eigene Kosten einen gängigen Datenträger stellen. Der Verein wird die erhobenen
Daten als CSV-Datei übermitteln.
Dieses Recht kann der Betroffene ausschließlich für Daten der Kategorien 1a und 1b wahr-
nehmen, da nur diese personenbezogenen Daten durch den Verein elektronisch verarbeitet
werden.

§ 18 Technische Organisation des Datenschutzes
Nach Art. 25  DSGVO muss der  Verein  geeignete  technische und  organisatorische  Maß-
nahmen festlegen, um die Anforderungen des Datenschutzes wirksam umzusetzen. Dabei ist
eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten, gleichzeitig
aber  zwischen  dem  aktuellen  Stand  der  Technik,  den  Implementierungskosten  und  der
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für
die  Betroffenen  abzuwägen.  Zu  berücksichtigen  ist  ferner,  dass  der  Verein  weder  über
eigene Räumlichkeiten noch eigene technische Ausstattung verfügt, demzufolge erfolgt die
Verarbeitung auf privaten Computern des Vorstandes. Auch eine eigene Internetseite wird
nicht  unterhalten,  dem  Verein  wird  einzig  ein  Bereich  auf  der  Internetseite  der  Schule
(www.basbergschule-hameln.de)  zur  Verfügung  gestellt,  für  welche  der  Verein  lediglich
redaktionell verantwortlich ist.
Zur Sicherstellung eines angemessenen Datenschutzes beachtet der Verein folgende Grund-
prinzipen der Datensicherheit:
 Vertraulichkeit:   Dieses Grundprinzip besagt, dass Daten (elektronisch und papierhaft) nur

befugten  Personen  zugänglich  zu  machen  sind.  Der  Verein  bedient  sich  üblicher
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Maßnahmen wie Beschränkung des Zugriffs durch Verschluss und/oder Passwortschutz.
Daneben werden keine personenbezogenen Daten ohne Verschlüsselung elektronisch
verschickt. Die auf privaten Endgeräten genutzte elektronische Gruppe des erweiterten
Vorstandes gemäß § 7 Vorstandssitzungen der Geschäftsordnung darf keine unbefugten
Personen aufnehmen und dient ausschließlich der Informationsweitergabe ohne Angabe
personenbezogener Daten und der Terminabstimmung. Bei einer Kommunikation mittels
E-Mail  mit  mehreren Empfängern, nutzt der Verein sofern erforderlich eine Blindkopie
(Funktion Blind Carbon Copy).

 Inte  grität: Daten müssen korrekt, unverändert bzw. verlässlich sein. Zu berücksichtigen
ist  der  geringe  Umfang  der  Verarbeitung,  insbesondere  erfolgt  kein  elektronischer
Versand von Daten mit  Ausnahme der  gesicherten elektronischen  Kontoführung.  Der
Verein arbeitet sorgfältig und prüft die Daten vor Nutzung stichprobenhaft. Aufgrund des
überschaubaren  Risikos,  welches  nach  Einschätzung  des  Vereins  aus  der  Nutzung
fehlerhafter Daten resultieren kann, verzichtet der Verein auf das 4-Augen-Prinzip.

 Authentizität:   Dieses  Prinzip  bedeutet  Echtheit,  Zuverlässigkeit  und  Glaubwürdigkeit
einer Mitteilung. Zur Sicherstellung der Authentizität nutzt der Verein keine besonderen
Schutzmaßnahmen, da dieses Prinzip für den Verein von untergeordneter Bedeutung ist.
Von Bedeutung ist die Authentizität im Zusammenhang mit dem Datenschutz lediglich im
Fall  der  Wahrnehmung von Rechten  durch Betroffene.  Im Regelfall  sind  Betroffenen
persönlich bekannt,  insofern erübrigen sich besonderen Schutzmaßnahmen. Bestehen
Zweifel, erfolgt vor Umsetzung eine Kontaktaufnahme.

 Verfü  gbarkeit: Unter Verfügbarkeit ist sowohl der ständige Zugriff auf das Verarbeitungs-
system (beispielsweise des Computers)  als  auch auf  die  Daten selbst  zu  verstehen.
Sämtliche Daten liegen außerdem papierhaft vor und können im Notfall  entsprechend
auch manuell genutzt werden. Da es sich zudem um private Computer handelt, hat der
Verein keine besonderen Schutzmaßnahmen vor dem Ausfall eines Computers getroffen,
zumal  keine  zeitkritischen  Verarbeitungstätigkeiten  bestehen,  die  ausschließlich
elektronisch durchgeführt werden können. Die elektronische Verarbeitung dient insofern
der Effizienz. Zum Schutz der Verfügbarkeit dieser Daten bedient sich der Verein üblicher
Maßnahmen wie aktuellem Virenschutz und regelmäßiger Datensicherung.

§ 19 Umgang mit Datenschutzverletzungen
Nach Art. 33  DSGVO sind Verletzungen des Schutzes personenbezogener  Daten unver-
züglich, spätestens aber innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden, der zuständigen
Aufsichtsbehörde  anzuzeigen,  es  sei  denn,  die  Verletzung  wird  voraussichtlich  nicht  zu
einem Risiko für  die Rechte und Freiheiten des Betroffenen führen.  Da der Verein keine
personenbezogenen Daten nutzt, die zu einem derartigen Risiko führen können, hat diese
Regelung keine Relevanz für den Verein.
Daneben regelt  Art 34  DSGVO,  dass auch der  Betroffene  zu informieren ist,  wenn eine
Verletzung  des  Schutzes  personenbezogener  Daten  bekanntgeworden  ist  und  diese
Verletzung zu einem Risiko seiner Rechte und Freiheiten führen kann. Diese Information
wäre demnach ebenso nicht relevant für den Verein, dennoch erfolgt bei einer derartigen
Verletzung eine Information aller Vorstandsmitglieder und eine unverzügliche Entscheidung
zum weiteren Vorgehen.

§ 20 Auftragsdatenverarbeitung und Datenschutzfolgeabschätzung
Der Verein bedient sich derzeit  keiner Auftragsverarbeiter bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, entsprechend hat Art. 28 DSGVO keine Relevanz für den Verein. Sofern
der  Verein  plant,  einen Auftragsverarbeiter  zu nutzen,  ist  neben der  Einhaltung der  ent-
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sprechenden Regelungen der DSGVO vorab eine Anpassung dieser Datenschutzordnung
herbeizuführen.
Nach Art. 35 DSGVO ist vor der Umsetzung von Verarbeitungsvorgängen eine Abschätzung
der Folgen für den Schutz personenbezogener Daten erforderlich, wenn hieraus ein hohes
Risiko  für  die  Rechte  und  Freiheiten  des  Betroffenen  erwachsen  kann.  Da  dies  zurzeit
verneint wird, hat der Verein keine derartige Datenschutzfolgeabschätzung für die derzeit
genutzten  Verarbeitungstätigkeiten  gemäß  Anlage 1  vorgenommen.  Sofern  weitere
Verarbeitungstätigkeiten ergänzt werden, ist diese Einschätzung zu aktualisieren.

§ 21 Inkrafttreten
Die Datenschutzordnung tritt rückwirkend zum 25.05.2018 in Kraft und hat Gültigkeit, bis sie
geändert oder aufgehoben wird.

§ 22 Änderungen
Änderungen dieser Datenschutzordnung können durch den Vorstand beschlossen werden.
Eine Änderung wird sofort wirksam.
Sämtliche  Änderungen  sind  der  Mitgliederversammlung zur  Kenntnis  zu  geben.  Je  nach
Änderung  ist  zu  prüfen,  ob  gesonderte  Einverständniserklärungen  aller  Betroffenen
einzuholen sind.

Beschlossen durch den Vorstand in der Sitzung vom 20.06.2018.
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Anlage 1: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne der DSGVO:
 Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover

Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO:
 Verein zur Förderung der Basbergschule e.V., Adalbert-Stifter-Weg 5, 31787 Hameln.

Ein  Datenschutzbeauftragter  ist  gemäß  den  Bestimmungen  der  DSGVO  nicht  erforderlich.  Entsprechend  fungiert  als  Ansprechpartner  zu
datenschutzrechtlichen Themen der Vorstand gemäß § 26 BGB:

 1. Vorsitzende: Birsen Demir-Akyel, Koppenstr. 55b, 31785 Hameln
 Kassenwart: Rolf Kobbe, Poppendiekweg 15, 31787 Hameln

Verarbeitungs-
tätigkeit

Zweck der Ver-
arbeitung

Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung

Kategorie der 
betroffenen Personen

Kategorie von personen-
bezogenen Daten

Kategorie von 
Empfängern

Drittlan
dtransfer

Löschfristen

allgemeine 
Mitglieder-
verwaltung

Erstellung von:
 Mitgliederlisten
 Einladungen

 Vertragserfüllung (b)
 berechtigtes Interesse 

(f)

Mitglieder  Personendaten (1a)
 Weitere Daten (2)

Mitglieder Nein Elektronisch mit Beendigung 
der Mitgliedschaft; Papierform
10 Jahre nach Austritt

Beitragseinzug Datenzusammen-
stellung für Einzug 
des Beitrags

 Einwilligung (a) Mitglieder mit SEPA-
Mandat

 Bankverbindungs-
daten (1b)

Sparkasse 
Hameln-
Weserbergland1

Nein Elektronisch und papierhaft 
mit Entzug des SEPA-
Mandats

Verwaltung von 
Förderern
(nur papierhaft)

Ausstellung von 
Spenden-
bescheinigungen

 rechtliche Verpflichtung 
(c)

Förderer  Personendaten (1a)  Förderer
 ggf. Finanzamt

Nein Papierform 10 Jahre nach 
Vorgang

Datenschutzfolgeabschätzung nach Art. 35 DSGVO:
 Es besteht  durch die Verarbeitungstätigkeit  kein hohes Risiko für  die Rechte und Freiheiten der Betroffenen. Eine Datenschutzfolge-

abschätzung ist daher nicht erforderlich.

1Bankgeschäfte sind keine Auftragsdatenverarbeitung gemäß DSGVO; die Sparkasse Hameln-Weserbergland enthält ausschließlich den Datensatz zur Ausführung des Lastschrifteinzugs.
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Anlage 2: Verpflichtungserklärung

Verpflichtung zum Datengeheimnis

Frau/Herr

Name des Verpflichteten

wurde heute von einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstands nach den Vorschriften
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
über  den Umgang der  durch den Verein  zur  Förderung der  Basbergschule  e.V.  (Verein)
erhobenen personenbezogenen Daten belehrt.

Von wesentlicher Bedeutung ist das Verbot, geschützte personenbezogene Daten unbefugt
zu  verarbeiten  oder  zu  nutzen  (Datengeheimnis).  Personenbezogene  Daten  dürfen  aus-
schließlich  im  Rahmen  des  satzungsmäßigen  Zweckes  und  keinesfalls  privat  verwendet
werden.

Daneben  besteht  die  Verpflichtung  das  Datengeheimnis  zu  wahren,  diese  Verpflichtung
besteht über das Ende der Mitgliedschaft im Verein hinaus.

Im Umgang mit personenbezogenen Daten ist die  Datenschutzordnung des Vereins zu
beachten.

Der Verpflichtete wurde darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis nach
Art. 84  DSGVO  in  Verbindung  mit  § 42  BDSG  (neu)  und  anderen  Strafvorschriften  mit
Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden können.

Datum Stempel des Vereins und Unterschrift des belehrenden Vorstandsmitglieds

Meine Verpflichtung auf das Datengeheimnis nach Art. 29 DSGVO habe ich zur Kenntnis
genommen.

Datum Unterschrift des Verpflichteten
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